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Berichte

Erhöhung der Wirksamkeit der 
Rechtspropaganda in Massenmedien — 
gemeinsames Anliegen 
von Journalisten und Juristen

Der Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates und 
Minister der Justiz, H.-J. H e u s i n g e r ,  und der Vor
sitzende des Verbandes der Journalisten der DDR, 
H. C z e p u c k ,  schätzten in einem Gespräch am 14. No
vember 1980 ein, daß die Realisierung der zwischen dem 
Ministerium der Justiz und dem Verband der Journalisten 
der DDR bestehenden Vereinbarung zu zahlreichen wert
vollen gemeinsamen Aktivitäten geführt und zur weiteren 
Qualifizierung der Rechtspropaganda in Massenmedien 
beigetragen hat. Gleichzeitig wurde erörtert, wie die Part
nerschaftsbeziehungen besonders auch in den Bezirken 
weiter vertieft werden können.

Vielfältige Anregungen für die Entwicklung einer kon
tinuierlichen Zusammenarbeit auf Bezirksebene ergeben 
sich aus Erfahrungen, die in Karl-Marx-Stadt gesammelt 
werden konnten. Dort hat der Bezirksvorstand des Ver
bandes der Journalisten in Abstimmung mit den Justiz- 
und Sicherheitsorganen sowie den örtlichen Staatsorganen 
planmäßig Problemdiskussionen, Presse- und Informa
tionsgespräche, Weiterbildungsveranstaltungen u. a. m. or
ganisiert.

In einer Ergänzung zur Vereinbarung ist vorgesehen, 
die Gemeinschaftsarbeit zwischen Journalisten und Ju
risten planmäßig weiterzuführen, die Informationsbezie
hungen den Erfordernissen entsprechend auszubauen und 
die im Bezirk Karl-Marx-Stadt gewonnenen guten Erfah
rungen den anderen Bezirken zu vermitteln.

Anschließend fand ein Erfahrungsaustausch des Mi
nisters der Justiz und des Vorsitzenden des VDJ mit lei
tenden Journalisten zentraler Massenmedien statt. Dabei 
stand die Frage im Mittelpunkt, wie clie Erfordernisse der 
Rechtspropaganda als Bestandteil der politisch-ideolo
gischen Arbeit noch fester in die tägliche Arbeit der Mas
senmedien integriert werden können. Es wurde die Not
wendigkeit hervorgehoben, daß die Rechtspropaganda noch 
stärker der Erfüllung der volkswirtschaftlichen Aufgaben 
und der Entfaltung der Schöpferkraft und Leistungsbereit
schaft der Werktätigen dienen und noch wirksamer dazu 
beitragen muß, volkswirtschaftliche Verluste zu vermei
den und überall eine vorbildliche Ordnung, Disziplin und 
Sicherheit durchzusetzen. Große Aufmerksamkeit verdie
nen auch Beiträge zur Rechtserziehung der Jugend sowie 
wirksame Berichte über die Tätigkeit der gesellschaft
lichen Gerichte.

Der Minister der Justiz dankte den Journalisten für die 
geleistete rechtspropagandistische Arbeit und zeichnete mit 
der „Ehrennadel der sozialistischen Rechtspflege in Gold“ 
Claus Friedrich, Chefredakteur der „Tribüne“, und 
Dr. Dieter Langguth, Chefredakteur der „Jungen Welt“, 
sowie mit der „Ehrennadel der sozialistischen Rechtspflege 
in Silber“ Dr. Kurt Albrecht, Chefredakteur der „Neuen 
Deutschen Presse“, Franz Heydt, amtierender Chefredak
teur für Publizistik beim Fernsehen der DDR, und Ger
hard Lange, stellvertretender Chefredakteur für Regional
sender bei Radio DDR, aus.

In seinen Schlußbemerkungen betonte das Mitglied der 
Agitationskommission beim Zentralkomitee der SED, 
Dr. Kurt R ü c k m a n n ,  daß die ständig steigenden An
forderungen auf diesem Gebiet eine systematische Lei
tungstätigkeit in allen Redaktionen notwendig macht. Be
sonders müsse gewährleistet werden, daß Gerichtsberichte 
in höchster Qualität veröffentlicht, den Bürgern systema
tisch (in Rechtsecken u. ä.) mit hohem Niveau Rechtskennt
nisse vermittelt, neue Gesetze und andere Rechtsvorschrif
ten regelmäßig erläutert und in interessanter Form bei
spielhafte Leistungen jener Menschen gewürdigt werden, 
die sich tagtäglich aktiv für die Durchsetzung des sozia
listischen Rechts einsetzen.

Dr. K.-H. Ch.

Hauptrichtungen der Auseinandersetzung 
mit bürgerlichen Agrarrechtstheorien
Dr. GERHARD ROSENAU,
Lehrstuhl Agrarrecht an der
Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR

Der Lehrstuhl Agrarrecht der Akademie für Staats- und 
Rechtswissenschaft der DDR veranstaltete im Sommer 1980 
ein Rundtischgespräch zum Thema „Hauptrichtungen der 
Auseinandersetzung der marxistisch-leninistischen Agrar
rechtswissenschaft mit bürgerlichen Agrarrechtstheorien“, 
an dem Rechtswissenschaftler aus der VR Bulgarien, der 
VR Polen, der SR Rumänien, der UdSSR und der Unga
rischen VR teilnahmen. Das Gespräch hatte wissenschaft
liche Untersuchungen und Erörterungen zum Gegenstand, 
die theoretischen und praktischen Bedürfnissen von Lehre 
und Forschung dienen und zugleich die Auseinanderset
zung mit bürgerlichen Agrarrechtstheorien und dem kapi
talistischen Agrarrecht anregen und bereichern.1

Prof. Dr. Dr. R. А r 11 (ASR) setzte sich einleitend mit 
dem Klassenwesen der bürgerlichen Agrarrechtstheorien 
auseinander. Er ging dabei insbesondere auf die als Folge 
der Einführung industriemäßiger Produktionsmethoden in 
die Landwirtschaft kapitalistischer Staaten neu geschaffe
nen bzw. übernommenen und entsprechend umgewandel
ten Institutionen des Agrarrechts ein, die bei der Ausein
andersetzung mit dem kapitalistischen Agrarrecht unsere 
besondere Aufmerksamkeit erfordern. Das sind vor allem
— die Ablösung des überkommenen (mittel-) bäuerlichen 

Familienbetriebes und der sich auf ihn beziehenden 
Regelungen durch die Anerkennung eines sich heraus
bildenden spezialisierten und mit modernen Produk
tionsmitteln ausgestatteten Ein- oder Zweimannbetrie
bes;

— die Rechtsformen der horizontalen und vertikalen Ko
operation dieser Betriebe; entsprechend der neuen Phase 
der Entwicklung der Landwirtschaft im Kapitalismus 
findet die Ausbeutung der Bauern durch das Monopol- 
und Finanzkapital insbesondere im Bereich der verti
kalen Kooperation statt;

— die Rechtsinstitute, die die Konzentration der Bewirt
schaftung des im privaten Eigentum stehenden Grund 
und Bodens erleichtern und fördern (Landpacht, Grund
stücksverkehrsrecht, Gewährung eines Altersgeldes bei 
Landabgabe u. ä.);

— die Anwendung des für die Industriearbeiter geltenden 
Arbeitsrechts auf die Arbeitsverhältnisse der Land
arbeiter und die Beseitigung der Überreste der Gesinde
verfassung ;

— die Rechtsvorschriften und Rechtsinstitute, die die 
Sicherung und Einordnung der Landwirtschaft in den 
Rahmen der kapitalistischen Wirtschaft insgesamt zum 
Ziel haben (Raumordnung und Landesplanung, Bau
landbeschaffung usw.);

— die Rechtsvorschriften und Rechtsinstitute, die sich im 
Interesse des Monopol- und Finanzkapitals auf die Ein
gliederung der nationalen Landwirtschaft der west
europäischen Staaten ln die EG beziehen.
In diesem Zusammenhang wies Arlt auf politische For

derungen zur demokratischen Umgestaltung der überkom
menen Agrarstruktur in den Programmen westeuro
päischer kommunistischer und Arbeiterparteien hin, die, 
ausgehend von der von K. Marx und W. I. Lenin gewon
nenen Erkenntnis, daß im Rahmen des Kapitalismus auch 
für die Genossenschaften nur kapitalistische Gesetzmäßig
keiten herrschen können, im Sinne von F. Engels dafür 
eintreten, „daß der gewaltsame Kampf der Kapitalisten 
und Großgrundbesitzer gegen die Kleinbauern mit mög
lichst wenig unrechtlichen Mitteln geführt wird, Raub und 
Prellerei möglichst verhindert werden“.2 Unter diesem 
Aspekt sind u. a. die wesentlichen Rechtsinstitute und 
-formen zu analysieren, mit deren Hilfe der imperia
listische Staat die neue Etappe der Landwirtschaft im 
Rahmen des Kapitalismus reguliert


